
Ortsteile:
Birkenhügel, Blankenberg, Arlas, Blankenstein, 
Harra, Kießling, Lemnitzhammer, Neundorf,  
Pottiga, Schlegel, Seibis

AmtsblattAmtsblatt
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Jahrgang 2025	 Freitag, den 17. Januar 2025� Nummer 01

P
O

S
TA

K
T

U
E

LL
 –

 A
lle

 H
au

sh
al

te

Inhaltsverzeichnis

Amtlicher Teil

Wichtiger Hinweis zum Versand von
Briefwahlunterlagen zur Bundes-
tagswahl m 23. Februar 2025� Seite 2

Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Gemeindebehörde
über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum Deutschen  
Bundestag am 23. Februar 2025� Seite 3

Hauptamt
Beschlüsse des Gemeinderates  
der Gemeinderatssitzung  
vom 05.12.2024� Seite 4

Nicht amtlicher Teil

Finanzen informiert
Fälligkeit von Steuern 2025 � Seite 4

Das Einwohnermeldeamt informiert
Schließzeit Meldeamt
Öffnungszeiten
Neuausstellung von Dokumenten
Unterlagen bei Zuzug
Eintragung Übermittlungssperre  
im Melderegister
Veröffentlichung von Jubiläen
Neuerungen Reisepässe ab 2024
Gesetz zur Änderung wehrrechtlicher  
Vorschriften� Seite 5

Kindertageseinrichtungen
Kindergarten Neundorf� Seite 6

Vereine und Verbände
Aktuelles  
von der SG Rotation Rosenthal� Seite 6
Fußballcamp 2025� Seite 7
„Probieren und Trainieren“ -  
Schützenverein Blankenberg� Seite 7

Veranstaltungen
Veranstaltungstipps  
Januar/Februar 2025� Seite 8

AGATHE-älter  
werden in der Gemeinschaft� Seite 8
Veranstaltungen  
Naturpark-Erlebnisse 2025� Seite 11

Sonstiges
Fischereischeinkurs 2025 � Seite 12

Kirchliche Nachrichten
Termine Kirchgemeinden  
Blankenberg/Gefell� Seite 12

Die nächste Ausgabe des

Amtsblattes
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

erscheint am 14. Februar 2025

Redaktionsschluss ist der 3. Februar 2025



Amtsblatt der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig	 - 2 -	 Nr. 01/2025

TERMINE AMTSBLATT 2025

Ausgabe Redaktions-
schluss

Erscheinungs-
tag

01/2025 06.01.2025 17.01.2025
02/2025 03.02.2025 14.02.2025
03/2025 10.03.2025 21.03.2025
04/2025 07.04.2025 17.04.2025
05/2025 05.05.2025 16.05.2025
06/2025 09.06.2025 20.06.2025
07/2025 07.07.2025 18.07.2025
08/2025 04.08.2025 15.08.2025
09/2025 08.09.2025 19.09.2025
10/2025 06.10.2025 17.10.2025
11/2025 03.11.2025 14.11.2025
12/2025 01.12.2025 12.12.2025

Grußwort des Bürgermeisters
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Rosenthal 
am Rennsteig,

zuerst wünsche ich Ihnen al-
len von Herzen ein gesundes 
neues Jahr, viel Glück, Ge-
sundheit und Erfolg für alle 
anstehenden Aufgaben und 
Projekte in 2025.

Das neue Jahr bringt auch 
viele Neuerungen mit sich. 
Zwei davon möchte ich hier an 
dieser Stelle in besonderem 
Maße hervorheben.

Mit dem 1.1.2025 gilt die neue Grundsteuer. Die Berech-
nung der Grundsteuer erfolgt, wie den meisten bekannt 
sein sollte, auf Basis von zwei Werten. Dem Messbetrag 
und dem Hebesatz. Der Messbetrag hat ihnen allen, die 
Grundbesitz haben, in den letzten Jahren bereits einige  
Arbeit gemacht. Sie mussten hierzu große Mengen an  
Daten erheben und an das zuständige Finanzamt weiterge-
ben. Der Hebesatz wird von der Gemeinde per Beschluss 
bestimmt. Dann gilt, dass Messbetrag x Hebesatz den neu-
en Grundsteuerbetrag ergibt. Grundsatz der Grundsteuer-
reform war, dass die Belastung für die Bürger nicht höher 
wird, sondern nur „fairer“ verteilt wird. Die Gemeinden kön-
nen wiederum nur durch den Hebesatz hier steuern. Unser 
Ziel ist es, den Hebesatz so anzupassen, dass die Einnah-
men für die Gemeinde gleichbleiben und die Kosten unterm 
Strich für alle Bürger nicht steigen. Leider können wir das 
nur in der Gesamtsumme der Einnahmen berechnen und 
nicht bei jedem Einzelnen. Und jetzt kommt noch ein klei-
nes Problem. Leider hat uns das Finanzamt bisher nur sehr 
wenige der neuen Messwerte übermittelt, sodass wir noch 
nicht zuverlässig die Hebesätze bestimmen können. Diese 
werden aller Voraussicht nach später im Jahr rückwirkend 
angepasst. Im Innenteil dieses Amtsblattes informiert der 
Bereich Finanzen noch einmal genauer darüber.

Neuerungen finden sich auch auf unserer Website. Die-
se wurde im Hintergrund erneuert und auf die neuesten 
Sicherheitsstandards gebracht. Außerdem gibt es dort 
im Bereich Bürgerservice zwei neue Kategorien. Mit der 
Termin- und Rückrufanfrage können Sie jetzt sehr unkom-
pliziert und vor allem auch außerhalb der Öffnungszeiten 
der Verwaltung Kontakt mit uns aufnehmen und so z.B. 
ihre Behördengänge planen bzw. vorbereiten.

Der Kümmerkasten bzw. Mängelmelder ist die zweite  
Rubrik. Ist ihnen eine kaputte Straßenlampe aufgefal-
len oder haben sie andere Anliegen? Bitte einfach kurz 
Hinweise dazu eintragen und schon können wir an der  
Lösung arbeiten. Machen Sie bitte rege Gebrauch von 
den beiden neuen Möglichkeiten.

Dieses Jahr schon recht früh, steht bereits bald die fünfte 
Jahreszeit ins Haus. Für den Fasching und die Zeit der Fes-
te am Jahresanfang wünsche ich den Vereinen viel Erfolg 
und danke für das Engagement. Sie alle bitte ich darum, 
das Engagement zu belohnen und die Veranstaltungen zu 
besuchen, es wird sicher wieder eine schöne Sache!

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, ein gutes neues Jahr 
und verbleibe

mit herzlichen Grüßen

Ihr Alex Neumüller
Bürgermeister  
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Um vielen Veranstaltungen in  
unserem monatlichen Amtsblatt 
zu veröffentlichen, möchten wir  
Sie bitten, diese bis spätestens 
1 Woche vor Redaktionsschluu 
bei uns in der Touri zu melden 

oder ggfs. eine Jahresübersicht 
ihrer geplanten Veranstaltungen 

an uns zu senden. 
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a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
2. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 7. Februar 2025) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2025 (2. Tag vor der 
Wahl) 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahlta-
ge, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen  
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person  
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Rosenthal am Rennsteig, den 6. Januar 2025
Gemeindeverwaltung Rosenthal am Rennsteig
gez. Neumüller (Bürgermeister)

Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Gemeindebehörde

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

1.
Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke 
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig wird in der Zeit vom 3. 
Februar 2025 bis 7. Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Gemeindever-
waltung Rosenthal am Rennsteig, Einwohnermeldeamt, 
Rennsteig 2, 07366 Rosenthal am Rennsteig (nicht barrie-
refrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spä-
testens am 7. Februar 2025 (16. Tag vor der Wahl) bis 11:00 Uhr, 
bei der Gemeindebehörde Gemeindeverwaltung Rosenthal am 
Rennsteig, Einwohnermeldeamt, Rennsteig 2, 07366 Rosenthal 
am Rennsteig Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schrift-
lich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 2. Februar 2025 (21. Tag vor 
der Wahl)eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis

194 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt -
Saale-Holzland-Kreis - Saale-Orla-Kreis

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum  
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
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dem Vergabevermerk des Architekturbüros Triplan GmbH Gera 
und beschließt in seiner heutigen Sitzung die Vergabe Los 2 - 
Schlosser - Baumaßnahme Neubau Bauhof Harra mit Sozialge-
bäude i.H.v. 471.172,92 EUR € (brutto) an die
Firma Perthel GmbH
Saalstraße 4
07356 Bad Lobenstein
Der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur 
Beauftragung zu veranlassen.
Die Ausgaben sind in der Haushaltsstelle 77150.94000 veran-
schlagt.

anwesend: 14 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 14 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
14 Zustimmungen 0 nein 0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 61 - 61/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig folgt 
dem Vergabevermerk des Architekturbüros Triplan GmbH Gera 
und beschließt in seiner heutigen Sitzung die Vergabe Los 5 - 
Außentüren und Fenster - Baumaßnahme Neubau Bauhof Har-
ra mit Sozialgebäude i.H.v. 43.928,85 EUR € (brutto) an die
Tischlerei Krauß
An der Seit 24
07366 Rosenthal am Rennsteig
Der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur 
Beauftragung zu veranlassen.
Die Ausgaben sind in der Haushaltsstelle 77150.94000 veran-
schlagt.

anwesend: 13 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 13 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
13 Zustimmungen 0 nein 0 Enthaltungen

Finanzen informiert

Information zur Fälligkeit der Steuern 2025
Aufgrund der Neuberechnung der Grundsteuer verlieren die  
alten Grundsteuerbescheide ihre Gültigkeit. Wir bitten daher 
alle Steuerzahler die neuen Grundsteuerbescheide zunächst 
abzuwarten. Diese werden voraussichtlich ab dem II. Quartal 
2025 versendet. Deshalb sollten bis dahin keine Grundsteuer-
zahlungen an die Gemeinde geleistet und bestehende Dauer-
aufträge bei Ihrem Kreditinstitut gelöscht werden.

Die Gewerbesteuer ist bei Quartalszahlern am 15. Februar,  
15. Mai, 15. August und 15. November, bei Jahreszahlern am  
1. Juli fällig.

Hundesteuern werden am 1. Juli eingezogen bzw. müssen zu 
diesem Datum gezahlt werden.

Zu beachten ist, dass es sich um Dauerbescheide handelt, bei 
denen nur bei Veränderungen Abgabenbescheide erteilt wer-
den.

Um mit den Zahlungen nicht in Verzug zu geraten empfehlen 
wir, der Gemeinde ein unterzeichnetes SEPA-Lastschriftmandat 
zu erteilen. Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer 
Internetseite unter dem Button Bürgerservice, Anträge und For-
mulare, Finanzverwaltung. Es besteht zudem die Möglichkeit, 
die Steuern zu den festgesetzten Fälligkeitsterminen per Über-
weisung oder an unserem Kassenautomat zu begleichen.

Hauptamt

Beschlüsse des Gemeinderates

der Gemeinderatssitzung vom 05.12.2024 der 
Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Beschluss Nr. 56 - 56/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig  
genehmigt in seiner heutigen Sitzung die geänderte Nie-
derschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 
07.11.2024.
Da es keine Einwände gibt, wird die Niederschrift geschlossen.

anwesend: 14 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 14 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
13 Zustimmungen 0 nein 1 Enthaltung

Beschluss Nr. 57 - 57/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig 
beschließt in seiner heutigen Sitzung entsprechend § 57 (1) 
ThürKO die Haushaltssatzung der Gemeinde Rosenthal am 
Rennsteig mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 (§ 56 
ThürKO).

Verwaltungshaushalt:
Einnahmen/Ausgaben: 10.288.400 €
Vermögenshaushalt:
Einnahmen/Ausgaben: 5.923.700 €
Hebesätze:
Grundsteuer A 295 v. H.
Grundsteuer B 395 v. H.
Gewerbesteuer 383 v. H.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.714.700 € 
festgesetzt.

anwesend: 14 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 14 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
13 Zustimmungen 0 nein 1 Enthaltung

Beschluss Nr. 58 - 58/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig be-
schließt in seiner heutigen Sitzung entsprechend § 62 ThürKO 
i.v.m. § 2 Pkt. 5 ThürGemHV den
Finanzplan und das dazugehörige Investitionsprogramm 
für die Jahre 2025-2028
zum Haushaltsplan 2025.

anwesend: 14 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 14 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
13 Zustimmungen 0 nein 1 Enthaltung

Beschluss Nr. 59 - 59/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig folgt 
dem Vergabevermerk des Architekturbüros Triplan GmbH Gera 
und beschließt in seiner heutigen Sitzung die Vergabe Los 1 
- Rohbauarbeiten - Baumaßnahme Neubau Bauhof Harra mit 
Sozialgebäude i.H.v. 1.483.885,16 EUR € (brutto) an die
Hoch- und Ingenieurbau GmbH
Leumnitzer Straße 46
07546 Gera
Der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur 
Beauftragung zu veranlassen.
Die Ausgaben sind in der Haushaltsstelle 77150.94000 veran-
schlagt.

anwesend: 14 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 14 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
14 Zustimmungen 0 nein 0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 60 - 60/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig folgt 
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Das Einwohnermeldeamt informiert



Amtsblatt der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig	 - 6 -	 Nr. 01/2025

Silvester-Cup in Bad Lobenstein

Am 28.12.2024 nahmen unsere B-Junioren am Silvester-Cup 
in Bad Lobenstein teil. Unsere Mannschaft hat einen soliden 
5. Platz eingeholt. Am Wettbewerb nahmen insgesamt neun 
Mannschaften teil.

Crowdfunding-Projekt bei der VR Bank Bayreuth-Hof 
zur Anschaffung eines Mähroboter für den Sportpark 
Rosenthal- „Hackschnitzelarena“

Wir möchten gerne einen Mähroboter für den Sportpark Ro-
senthal - „Hackschnitzelarena“ anschaffen, der unsere ehren-
amtlichen Helfer bei der Sportplatzpflege unterstützt. Dafür 
haben wir uns für das Crowdfunding bei der VR Bank Bayreuth-
Hof qualifiziert. Jeder Euro, der in der Finanzierungsphase ge-
spendet wird, wird mit 25% von der VR Bank Bayreuth-Hof auf-
gestockt.

Wie könnt ihr uns helfen?

1. über den Link im Internet das Projekt aufrufen und Spende 
abgeben
oder

2. über den GiroCode oder per Überweisung eine Spende an 
uns abgeben

Das Projekt läuft bis zum 31.03.2025.

Weitere Informationen zum Projekt findet ihr hier:
https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/maehroboter- 
fuer-den-sportpark?tblink=statuslog

Kindertageseinrichtungen

Vereine und Verbände

Aktuelles von der SG Rotation Rosenthal

Verkaufsstand beim Weihnachtsmarkt in Blankenberg

Am 07.12.2024 haben wir wieder einen Verkaufsstand beim 
Blankenberger Weihnachtsmarkt organisiert. Mit Speis und 
Trank haben wir die Gäste des Weihnachtsmarktes gut versorgt. 
Die Einnahmen kommen natürlich der Vereinskasse zu Gute. 
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und den zahlreichen 
Gästen.

Trainer-Weihnachtsfeier

Am 18.12.2024 fand unsere jährliche Trainer-Weihnachtsfeier 
auf dem Campingplatz am Trepplesfelsen in Harra statt. Die 
Trainer der verschiedenen Mannschaften trafen sich in gemütli-
cher Runde, um das Jahr in weihnachtlicher Stimmung ausklin-
gen zu lassen.
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Interesse am Mitmachen?
Dann meldet euch gerne bei der SG Rotation Rosenthal
rotation.rosenthal@gmail.com
Marcus Oberländer (Tel.: 0172/ 25 05 547)

Weihnachtsfeier

Am 04.01.2025 fand die Weihnachtsfeier mit allen Mitgliedern, 
Mannschaften, Trainern, Unterstützern und Eltern im Renn-
steigsaal in Blankenstein statt. Der Vorstand führte mit einem 
Jahresresümee in den Abend ein. Danach folgte ein gemein-
sames Abendessen. Für die Trainer gab es eine Überraschung 
und ein kleines Geschenk von unserem Unterstützer Andreas 
Großmann. Auch die Mannschaften erhielten ein nachträgli-
ches Weihnachtsgeschenk: Ein neues Trikot für das anstehen-
de Jahr. Die F-Junioren führten mit Hilfe von Suri das Märchen 
Rotkäppchen in einer lustigen Version auf und der Vorsitzende 
Marcus Oberländer erhielt darin auch noch spontan eine Rolle. 
Im Anschluss wurde ausgiebig gefeiert, getanzt und gelacht. 
Bei allen Mitwirkenden und Helfern möchten wir uns nochmal 
recht herzlich bedanken.
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Haus der Vereine Blankenberg.

11.03. „Rentnertreff“ 14:00 Uhr im ehemaligen Gasthaus 
„Zur Linde“ im OT Birkenhügel Gemeinsam möch-
ten wir den Frauentag nachfeiern.

Sammlertreff - Einladung zum Erfahrungsaustausch
für Sammelfreunde (Briefmarken, Münzen, Stifte, Dinge jeg-
licher Art)
Jeden 1. Mittwoch im Monat 19:00 Uhr im Rennsteigcafé, 
Rennsteig 3 im OT Blankenstein
Für Fragen stehen Ihnen gern zur Verfügung:
Heubner, Horst ��������������������������������������  Tel.: 036642 23046
Plank, Axel ��������������������������������������������  Tel.: 036642 22057

Rosenthal am Rennsteig, den 06.01.2025

Wilma Fidyka-Wirth und Gesine Müller
Touristinformation Rosenthal am Rennsteig
E -Mail: tourismus@rosenthal-am-rennsteig.de
Website: www.blankenstein-am-rennsteig.de

agathe - älter werden in der Gemeinschaft
Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren!

Das neue Jahr ist nun schon wieder ein paar Tage alt (oder jung?).
Ich möchte es aber nicht versäumen Ihnen und Ihren Lieben für 
dieses neue Jahr, mit all seinen Herausforderungen vor denen 
wir sicher stehen werden, Gesundheit, Lebensfreude und Zu-
versicht zu wünschen.
Bedanken möchte ich mich bei all denen, die mich in meiner 
Arbeit unterstützen und die Veranstaltungen besuchen.
Auch in diesem Jahr sind schon einige Veranstaltungen geplant. 
Bereits im vergangenen Jahr im Amtsblatt erschienen, sind die 
Termine für Blankenstein und Harra zum Neujahrsbrunch.

Am Mittwoch dem 15.01.2025 treffen sich die Seniorinnen und 
Senioren von Neundorf um 14:00 Uhr zum Neujahrskaffeetrinken.

Am 22.01.2025 sind die Seniorinnen und Senioren von Potti-
ga herzlichst vor dem Arztvortrag, um 15:30 Uhr zu einem  

Touristinformation

Veranstaltungen

VERANSTALTUNGSTIPPS

Januar 2025 / Februar 2025

Museum RENNSTEIG & MEE(H)R
im OT Blankenstein���������������������������������������� Tel. 036642 29797
- bis 31.03.2025 geschlossen.

Heimatmuseum im OT Harra - bis Ostern geschlossen

12.02. Klubnachmittag der Volkssolidarität OG Blanken-
stein
Beginn: 14:00 Uhr im Klubraum Rennsteigsaal  
Blankenstein

12.02. Senioren-Kaffee-Nachmittag der Volksolidarität 
OG Blankenberg
Beginn: 14:00 Uhr Kirchengemeinderaum Blanken-
berg

�

Fasching in Blankenberg - „Mit der BRAVO in der Hand, 
gehts ins 90ér Sauhansenland

15.02. 20:11 Uhr Faschingstanz mit
„Kristina & Christian Kemnitzer“

22.02. 14:11 Uhr Kinderfasching
20:11 Uhr Faschingstanz mit „Brokat“

Es lädt ein der Blankenberger Carnevals-Club e.V.

Kartenvorverkauf am 01.02. und 08.02.2025 im Foyer 
Haus
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kleinen Sektempfang eingeladen.
Danach besteht die Möglichkeit um 17:00 Uhr dem Vortrag von 
Andreas Wunsch, Chefarzt der Chirurgie der Klinik Münchberg 
„Krampfadern und offenen Beine - gefährlich oder eine  
Frage der Kosmetik?“ beizuwohnen.

Am 04.02.2025 sind alle Seniorinnen und Senioren in das  
altersgerechte Wohnen in Harra, Tivoli 1 eingeladen. An 
diesem Tag wollen wir Erkältungsbalsam selbst herstellen.  
Beginn ist 10:00 Uhr.

Am 12.02.2025 sind alle Interessierten von Blankenstein in 
die Räume der VS Ortsgruppe herzlichst eingeladen.
An diesem Tag wollen wir Erkältungsbalsam selbst herstellen. 
Beginn: 14:00 Uhr.

Um telefonische Anmeldung für die Veranstaltungen wird 
gebeten.
Gerne stehe ich Ihnen auch weiterhin für Beratungen zur 
Verfügung.

Agathe Fachkraft

Ute Grüner 0151 20380240

Jahresrückblick - Aktivitäten im Jahr 2024
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Naturpark-Erlebnisse 2025

Unsere Schätze entdecken & genießen

Ob das Blaue Band der Saale mit dem Thüringer Meer oder das 
Grüne Band der Wiedervereinigung, ob das Land der Tausend 
Teiche oder die weiten Wälder am Rennsteig mit den blauen 
Schieferdörfern: Unsere fünf abwechslungsreichen Naturpark-
Landschaften laden zur Entdeckungsreise ein. Schon neugie-
rig? Nehmen Sie sich Zeit für Natur und werfen Sie einen Blick 
in das bunte Naturpark-Programm 2025! Lernen Sie unsere Zer-
tifizierten Natur- und Landschaftsführerinnen und -führer (ZNL) 
kennen, tauschen Sie sich aus, nehmen Sie die Natur bewusst 
wahr, werden Sie aktiv und lassen Sie sich von den kleinen und 
großen Schätzen des Naturparks verzaubern! Wir wünschen 
eine inspirierende Zeit im Naturpark!

Mehr Naturpark-Erlebnisse
Suchen Sie Naturerlebnisse für Ihre Familie, Ihren Freundes-
kreis oder Ihr Kollegium und wollen den Termin selbst festle-
gen? Kein Problem, planen Sie Ihren Termin direkt mit unseren 
ZNL, Naturpark-Partnern und -Freunden!
Eine Vielzahl unterschiedlichster Themenwanderungen, Moun-
tainbike-Touren, Kräuterworkshops und Kreativangeboten ste-
hen Ihnen zur Auswahl unter: http://thueringer-schiefergebirge-
obere-saale.de/naturpark/wandern/ohne-termin/

Tipps für Ihren Aufenthalt & Ihre Teilnahme  
an Veranstaltungen

- Nutzen Sie bitte nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmit-
tel.

- Informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite über 
mögliche Änderungen und neue Termine.

- Melden Sie Ihre Teilnahme bei den Veranstaltenden an! 
Bei Krankheit des ZNL oder zu geringer Teilnahme können  
Veranstaltungen ausfallen.

- Bereiten Sie sich vor und statten Sie sich passend aus  
(z.B. Schuhe, Kleidung, Rucksackverpflegung, Sonnen-
schutz, Fahrradhelm).

- Bleiben Sie auf den ausgeschilderten Wegen.
- Packen Sie Mülltüte und Handschuhe ein und gehen Sie  

aktiv vor gegen die invasive Art „Müll“!

Immer aktuell - unser Veranstaltungskalender im Internet
www.thueringer-schiefergebirge-obere
saale.de/naturpark/wandern/mit-termin/

Abkürzungen & Hinweis

ZNL = Zertifizierte Natur-
und Landschaftsführer

Skg = Schwierigkeitsgrad

BNE = Bildung für
nachhaltige Entwicklung

Hd = Höhendifferenz

PP = Parkplatz Ki. = Kinder
h = Stunden Erw. = Erwachsene
km = Kilometer
MTZ = Mindestteilnehmerzahl

Die hier veröffentlichten Angebote und Termine werden von den 
jeweils angegebenen Veranstaltenden in eigener Verantwor-
tung durchgeführt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die 
Naturpark-Verwaltung als Herausgeberin des Kalenders über-
nimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

Das Team der Naturparkverwaltung  
wünschen Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr,  

das gleichzeitig unser Jubiläumsjahr ist.
Besucht uns, feiert mit uns!

JANUAR 2025

04.01. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Wandern auf hundertjährigen Spuren
Entdecken Sie in und um Ziegenrück alte Wanderwege neu und 
erfahren dabei Interessantes zu Natur und Geschichte! Details: 
Vereinshaus, Plothental 1, 07924 Ziegenrück | wechselnde Tou-
ren 4 - 10 km | 4 € | bis 14 Jahre: 0,01 € je cm Körpergröße 
Anmelden bei: ZNL Kerstin Höbelt | 0173 3626366 | wandern.
zck@gmail.com
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Donnerstag, 30.01.
20:00 Uhr Sparnberg Abendandacht
Sonntag, 02.02.
10:30 Uhr Ullersreuth Zentralgottesdienst
Sonntag, 09.02.
09:00 Uhr Blankenberg Gottesdienst
10:30 Uhr Gefell Gottesdienst
Donnerstag, 13.02.
20:00 Uhr Pottiga Abendandacht

Kurzfristige Änderungen sind möglich!

Die Kirchengemeinden und alle Themen und Termine finden Sie 
jetzt auch unter
http://www.evangelische-kirchen-blankenberg-gefell.de

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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11.01. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Winterwanderung in der Kohlung
Nicht alle Teiche im Plothen-Drebaer-Teichgebiet wurden von 
Mönchen im 12. Jhdt. angelegt, sondern es gibt noch eine an-
dere wechselvolle Geschichte im Teichgebiet.
Wir wandern auf den Spuren dieser Geschichte, ihren furcht-
baren Auswirkungen auf die Natur und erleben die Entwicklung 
zu einer schützenswerten und einzigartigen Region. Details: 
Finkenmühle, 07924 Volkmannsdorf | 4 h | 7 km | Skg: mittel | 
Hd: 40 m | Rucksackverpflegung | 5 € Anmelden bei: ZNL Rosi 
Leber | 036734 22268 | 0172 6366001 | leberr@t-online.de

25.01. | Sa | 10 Uhr | geführte Wanderung
Kulm und Preilipper Kuppe
Ein lang gestreckter Höhenzug verbindet den Hausberg von 
Saalfeld mit der Preilipper Kuppe, die einen fantastischen Blick 
auf das Saaletal bietet. Eine geologische Besonderheit hat die-
sen Höhenzug mit seiner Pflanzenwelt geschaffen.
Details: Parkplatz Kulm am Kulmbergturm, 07333 Unterwellen-
born | 3 h | 6,5 km | Skg: mittel | Hd: 200 m | Rucksackverpfle-
gung | 5 € | Anmelden bei: ZNL Rosi Leber | 036734 22268 | 
0172 6366001 | leberr@t-online.de

26.01. | So | 09 Uhr | geführte Wanderung
Von Grünen Eseln und Grauen Affen
Entdecken Sie auf einer naturkundlichen Wanderung die Umge-
bung von Bad Lobenstein und erfahren Sie viel Wissenswertes 
und Interessantes zur Stadtgeschichte, zu Bergbau, berühmten 
Persönlichkeiten und der Natur am Wegesrand. Details: Me-
dian Klinik, Am Kießling 1, 07356 Bad Lobenstein | 2 - 2,5 h | 
wechselnde Touren 4 - 8 km | Skg: leicht - mittel | 5 € Anmelden 
bei: ZNL Alexandra Triebel | 0173 3543128 (WhatsApp/SMS) | 
naturfuehrer@freenet.de

Sonstiges

Fischereischeinkurs 2025
Wer den Fischfang mit der Angel ausüben möchte oder ein 
Fischwasser anpachten will, benötigt hierzu einen staatli-
chen Fischereischein. Die Angelfischerschule Thüringen 
bietet hierzu einen entsprechenden Vorbereitungskurs zur 
staatlichen Fischerprüfung an. Dieser Kurs wird voraus-
sichtlich im Februar/März 2025 in Friesau stattfinden. Inte-
ressenten können sich ab sofort mit dem Lehrgangsleiter 
Herrn Zweiling (Tel. 036651 31115) in Verbindung setzen 
und sich im Angelfachgeschäft Zweiling verbindlich ein-
schreiben lassen.

Kirchliche Nachrichten

Pfarrbereich Blankenberg - Gefell Januar 2025

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten & 
Andachten:

Freitag, 17.01.
19:00 Uhr Gefell Allianzgebetswoche
Sonntag, 19.01.
09:00 Uhr Pottiga Gottesdienst
09:00 Uhr Blintendorf Gottessdienst
10:30 Uhr Frössen Gottesdienst
10:30 Uhr Gefell Abschlussgottesdienst

Allianzgebetswoche
10:30 Uhr Langgrün Gottessdienst
Sonntag, 26.01.
09:00 Uhr Künsdorf Gottesdienst
09:00 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
10:30 Uhr Hirschberg Gottesdienst zur Einführung von 

Elke Rosewich als Prädikantin


